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Erster Abschnitt:  Allgemeiner Teil

§ 1 Definition

Zuchtrichter im Sinne dieser Ordnung 

sind Spezia l-Zuchtrichter für die fol -

genden Rassen:

American Cocker Spaniel

American Water Spaniel

Clumber Spaniel

Engl ish Cocker Spaniel

Engl ish Springer Spaniel

Field Spaniel

I r ish Water Spaniel

Welsh Springer Spaniel

Sussex Spaniel

§ 2 Mitgliedschaft

Das Zuchtrichteramt ist  mit  der Mi t-

gl iedschaft  im Jagdspaniel -Klub e.V.  

untrennbar verknüpft .

§ 3 Wesen des Zuchtrichteramtes

1. Talent,  Kompetenz und persönl i -

che Integri tät  s ind die t ragenden Säu-

len des Zuchtrichteramtes und bi lden 

damit  die zentralen Anforderungen an 

seine 

Inhaber wie an seine Bewerber.  Die 

jederzeit ige und uneingeschränkte Er-

fül lung dieser Anforderungen ist  un-

verzichtbar.  Sie beeinf lusst unmit te l-

bar das Wohl artgerechter Hundezucht  

sowie den Erfolg der kynologischen 

Bestrebungen des VDH und des Jagd-

spaniel-Klub e.V.

2. Der Zuchtr ichter repräsent iert  ge-

genüber Ausstel ler und Öffent l ichkeit  

den Jagdspaniel -Klub e.V.,  den VDH 

und die Fédérat ion Cynologique Inter-

nat ionale (F.C.I . ).  Der Zucht richter hat 

s ich diese Verpf l ichtung stets vor Au-

gen zu halten. Er hat s ich dement-

sprechend zu verhalten und auch in 

seinem Äußeren die Wertvorstel lungen 

der von ihm repräsent ierten Verbände 

und der Öffent l ichkeit  zu berücksich-

t igen.

§ 4 Zulassung als Zuchtrichter

1. Der Zucht richter darf  - auch im 

Ausland - nur diejenigen Rassen be-

werten, für die er zugelassen ist .  Dies 

gi l t  auch für eine Richtertät igkeit  im 

Ehrenring; ausgenommen ist das Juni-

or Handl ing.

2. Die Zulassung setzt  die Eintra-

gung in die VDH-Richterl is te und den 

Besitz des VDH-Richterausweises vor-

aus.

§ 5 Generelle Pfl ichten des Zucht-

richters

1. In den Mitgl iedsländern der F.C.I .  

hat der Zucht richter die Bewertung der 

Hunde ausschl ießl ich nach dem bei 

der F.C.I .  hinterlegten gült igen Stan-

dard vorzunehmen (soweit  dieser mit  

den nat ionalen Best immungen des 

Tierschutzgesetzes vereinbar ist).  Da-

bei darf  er den Standard nicht in einer 

Weise auslegen, die der Gesundheit  

des Hundes abträgl ich ist .

2.  Bei der Durchführung der Bewer-

tung hat der Zuchtrichter diese Ord-

nung, die VDH-Zuchtrichter-Ordnung 

(VDH-ZRO), die VDH-Ausstel lungs-

Ordnung, das Ausstel lungsreglement 

und al le anderen einschlägigen Be-

st immungen der F.C.I .  str ik t einzuhal -

ten.

3. Der Zuchtrichter hat s ich auf jede 

Ausstel lung durch sorgfält iges Studi-

um der Standards und der für die Aus-

übung der Zucht richter tät igkeit  wicht i-

gen Best immungen vorzubereiten.

4. Der Zuchtrichter hat s ich während 

seiner Zuchtrichtertät igkeit  bewusst zu 

sein,  dass er mit  der Vergabe der 

Formwertnote einen entscheidenden 

Beitrag zur Zucht lenkung le istet .  Des-

halb hat er  bei der Standardauslegung 

die Stärken und Schwächen eines 

Hundes stets auf die Bedeutung für 

die Gesundheit  und Funkt ional i tät  der 

Rasse zu prüfen und zu gewichten.

5. Bei der Ausübung der Zucht-

r ichtertät igkeit  hat der Zucht richter die 

Standards und die einschlägigen Ord-

nungen mit  s ich zu führen.

6. Zu Fragen des VDH und des 

Jagdspaniel-Klub e.V. im Zusammen-

hang mit  der Zuchtrichtertät igkeit  hat  

der Zuchtrichter ohne Verzug Stel lung 

zu nehmen.

7. Der Zucht richter hat an den 

Zuchtrichter tagungen des Jagdspa-

niel-Klub e.V. und des VDH tei lzu-

nehmen.

8. Der ausbi ldungsberecht igte 

Zuchtrichter hat an der Ausbi ldung der 



Anwärter soweit  wie mögl ich mitzuwi r-

ken. Dazu gehört :  Anwärter für die Ab-

leistung von Anwartschaften anzu-

nehmen, deren Berichte f r is tgerecht  

zu prüfen und weiterzulei ten sowie ei-

ne Beurtei lung über die Tät igkeit  des 

Anwärters abzugeben.

9. Die Beurtei lung der Hunde in Ver-

bindung mit  Zuchtzulassungen ist  

streng gemäß Abs. 1 vorzunehmen.

10. Der Zuchtrichter hat von sich 

aus dafür zu sorgen, dass er stets im 

Besitz der gült igen Rassestandards 

sowie al ler  gült igen Ordnungen ist ,  die 

für die Ausübung des Zuchtrichter-

amtes wicht ig s ind.

11. Der Zuchtrichter hat s ich selbst 

in al len Bereichen, die für  die Aus-

übung des Zuchtrichteramtes von Be-

deutung sind, ständig fortzubi lden.

12. Der Zuchtrichter  hat das off izie l -

le VDH-Verbandsorgan „Unser Rasse-

hund“ zu beziehen, um über das Ge-

schehen im Verband und al le Ent -

scheidungen der Gremien stets aktuel l  

informiert  zu sein.  

§ 6 Kollegialität

Zuchtrichter s ind dem Kol legial i täts -

prinzip verpf l ichtet.  Der Zuchtrichter  

verstößt insbesondere gegen das Kol -

legial i tätspr inzip,  wenn er die Tät ig-

keit  eines Zuchtrichterkol legen öffent -

l ich kri t is iert .  Für Zuchtrichteranwärter  

gi l t  Entsprechendes.

§ 7 Zuchtrichtertagung

Zwecks Fortbi ldung der Zuchtrichter  

und Zuchtrichter-Anwärter  führt  der 

Jagdspaniel-Klub e. V. mögl ichst al le 

zwei Jahre eine Zucht richter-Tagung 

durch. 

Zweiter Abschnitt:

Tätigkeit als Zuchtrichter

§ 8 Allgemeines

Zuchtrichter dürfen nur auf Ausste l-

lungen tät ig werden, die vom VDH 

und/oder der F.C.I .  anerkannt s ind 

oder von solchen Organisat ionen 

durchgeführt  werden, die der F.C.I .  

nicht entgegenstehen.

§ 9 Voraussetzungen

Eine Zuchtrichtertät igkeit  auf Nat iona-

len- und Internat ionalen Ausstel lungen 

ist  nur nach Eintragung in die VDH-

Richterl is te zulässig und setzt  den 

Besitz eines gült igen VDH-Richteraus-

weises voraus. 

§ 10 Tätigkeit im Ausland

1. Für eine Zuchtrichtertät igkeit  auf 

einer Internat ionalen Ausstel lung 

(CACIB) im Ausland müssen folgende 

Anforderungen erfül l t  und neben der 

Eintragung in die Richterl is te der 

F.C.I .  erfolgt  sein:

Eine erstmalige Zuchtrichtertät igkeit  

auf Internat ionalen Ausstel lungen im 

Ausland ist  erst  nach mindestens 

zwei jähriger und mindestens fünfmal i-

ger Zuchtrichtertät igkeit  im Inland zu-

lässig.  Es zählt  nur die Zuchtrichtertä-

t igkeit  auf Spezial -Ausstel lungen so-

wie eine mindestens zweimalige 

Zuchtrichtertät igkeit  auf Internat iona-

len Ausstel lungen (CACIB).

2.  Ein ins Ausland berufener Zucht-

r ichter hat s ich vor Ertei lung der Zu-

sage zu vergewissern, dass die betref -

fende Veranstaltung von einer von der 

F.C.I .  anerkannten bzw. ihr  nicht ent-

gegenstehenden Organisat ion ausge-

richtet wird.  

3.  Jede Zuchtrichtertät igkeit  im Aus-

land bedarf  der vorher igen Freigabe 

durch den VDH.

§ 11 Einschränkende Bestimmun-

gen, der Zuchtrichter als Aussteller

1. Zuchtrichter,  die fünf Jahre und 

länger nicht als solche tät ig waren, 

müssen sich einer rassebezogenen 

prakt isch/mündl ichen und einer das 

Ausstel lungswesen betref fenden theo-

ret isch/schri f t l ichen Überprüfung 

durch die Kommission für das Zucht-

r ichterwesen (ZRK) unterzogen haben,  

bevor s ie Einladungen zum Richten 

wieder annehmen dürfen.

2. Ein Zuchtrichter darf  keinen Hund 

zu einer Ausstel lung melden, auf der 

er an demselben Tag eine Zuchtrich-

tertät igkeit  ausübt.  Das gi l t  auch für 

Personen,  die mit  dem Zuchtrichter in 

Lebens-/Hausgemeinschaft  leben. Ein 

Zuchtrichter darf  am Tage seiner 



Zuchtrichtertät igkeit  keinen Hund vor-

führen. Personen, die mit  dem Zucht-

r ichter in Lebens-/Hausgemeinschaft 

leben dürfen einen Hund oder Hunde 

derjenigen Rassen vorführen, für  die

der Zuchtrichter  an demselben Tag 

keine Zuchtrichtertät igkeit  ausübt.  

3.  Als Ausstel ler darf  ein Zuchtrich-

ter nur solche Hunde vorführen, deren 

Eigentümer oder Miteigentümer er ist 

oder die einem Mitgl ied seiner nächs-

ten Verwandtschaft  oder einer Person 

gehören,  mit  der er in Lebens-/Haus-

gemeinschaft  lebt.

4.  Ein Zuchtrichter darf  keinen Hund 

bewerten, dessen Eigentümer, Mit -

eigentümer Ausbi lder,  Führer,  Halter,  

Käufer oder Verkäufer bzw. pr ivater  

Vermit t ler er innerhalb der let zten 

sechs Monate vor dem Tag der Aus-

stel lung war.  Das gi l t  auch für solche 

Hunde, die Personen in seiner nächs-

ten Verwandtschaft  oder mit  ihm in 

Lebens-/Hausgemeinschaft  lebenden 

Personen gehören.

§ 12 Rechte und Pfl ichten im Zu-

sammenhang mit der Annahme und 

Abwicklung des Zuchtrichteramtes 

auf Ausstellungen

1. Zur Übernahme eines Zuchtrich-

teramtes ist  ein Zuchtrichter  nicht ver-

pf l ichtet.

2.  Die Zusage oder Ablehnung ist  

dem Veranstalter gegenüber unver-

zügl ich zu erklären. Kann eine gege-

bene Zusage aus tr i f t igen Gründen 

nicht eingehalten werden, so ist  der 

Veranstalter mögl ichst f rühzeit ig zu 

verständigen. Bei  einer Zusage ergibt  

s ich ein für beide Seiten verbindl icher 

Vertrag,  der nur im gegenseit igen Ein-

verständnis gelöst werden kann.

3. Der Zuchtr ichter hat a l le mit  der 

Einladung ausgesprochenen Verpf l ich-

tungen durch den Veranstalter zu er-

fül len.

4. Der Zucht richter  hat die Bewer-

tung al ler Hunde, sowohl im Stand als 

auch in der Bewegung, s tets nach 

gleich bleibendem System durchzufüh-

ren.

5. Der Zuchtrichter kann in Zweifels-

fäl len, z.B. um die Ident i tät  oder Ab-

stammung eines Hundes festzustel len,  

die Ahnentafel  durch das Ringpersonal  

einsehen lassen. Die Einsicht in den 

Katalog vor Beendigung der Zuchtrich-

tertät igkeit  is t  ihm untersagt.

6.  Während des Richtens hat der 

Zuchtrichter einen Bericht über jeden 

zu beurtei lenden Hund zu schreiben 

oder zu dikt ieren, sofern dies vom 

Veranstalter gefordert  wird.  Die Be-

wertungsbögen muss er selbst führen. 

Im Anschluss an seine Zuchtrichtertä-

t igkeit  hat der Zuchtrichter  unverzüg-

l ich die erforderl ichen Unterlagen zu 

überprüfen und erforderl ichenfal ls zu 

unterschreiben.

7. Wenn dem Zuchtrichter bekannt  

wi rd,  dass ein Ausstel ler wissent l ich 

falsche Angaben macht oder s ich am 

vorgeführten Hund Spuren von Eingri f -

fen oder Behandlungen feststel len las-

sen, die einen Täuschungsversuch 

wahrscheinl ich machen, hat  er d iesen 

Hund „Ohne Bewertung“ aus dem Ring 

zu ent lassen und den Fal l  der Ausstel-

lungslei tung/dem Sonderle i ter oder 

der Ausstel lungslei tung ggf.  über den 

Sonder lei ter zu melden.

8. Bei Anmaßungen und Ausschrei-

tungen seitens der Ausstel ler hat der 

Zuchtrichter d ie Ausstel lungslei tung /  

den Sonderlei ter oder die Ausstel-

lungs lei tung ggf.  über den Sonder le i-

ter zu benachricht igen, damit  geeigne-

te Massnahmen ergri f fen werden kön-

nen.

9. Der Bewertungsvorgang richtet 

s ich nach den §§ 15-17 der VDH-Aus-

stel lungsordnung.

§ 13 Spesen

1. Das Zuchtrichteramt ist ein Eh-

renamt. Der Zuchtrichter erhält  auf 

Nat ionalen- und Internat ionalen Ras-

sehunde-Ausstel lungen Reisekosten, 

Tagegeld und Übernachtungskosten 

nach Maßgabe der VDH-Spesenrege-

lung ersetzt .

2.  Auf k lubinternen Ausstel lungen 

erhält  der Zuchtrichter  Reisekosten, 

Tagegeld und Übernachtungskosten 

gemäß der Spesenregelung des Jagd-

spaniel-Klub e.V. ersetzt .

3.  Die Spesenregelungen des VDH 

und des Jagdspaniel-Klub e.V. gelten 



grundsätzl ich nicht für  eine Zuchtrich-

tertät igkeit  im Ausland.

Dritter Abschnitt:

Formwertnoten, Zuchtrichterurteil ,  

Verbindlichkeit

§14 Formwertnoten

Der Zuchtrichter kann folgende Form-

wertnoten vergeben:

Vorzügl ich (V)

Sehr Gut (Sg)

Gut (G)

Genügend (Ggd)

Disqual i f iziert  (Disq)

In der Jüngstenklasse:

Vielversprechend (vv)

Versprechend (vsp)

Wenig versprechend (wv)

„Vorzügl ich“ darf  nur einem Hund 

zuerkannt werden, der dem Idealstan-

dard der Rasse sehr nahe kommt, in 

ausgezeichneter Verfassung vorge-

führt  wird,  ein harmonisches, ausge-

gl ichenes W esen ausstrahlt ,  „Klasse“ 

und eine hervorragende Haltung hat  

Seine überlegenen Eigenschaften sei-

ner Rasse gegenüber werden kleine 

Unvol lkommenheiten vergessen ma-

chen, aber er wird die typischen Merk-

male seines Geschlechtes besi tzen.

"Sehr Gut" wi rd nur einem Hund zu-

erkannt,  der die typischen Merkmale 

seiner Rasse besitzt ,  von ausgegl i-

chenen Proport ionen und in guter Ver-

fassung ist .  Man wird ihm einige ver-

zeihl iche Fehler  nachsehen, jedoch 

keine morphologischen. Dieses Prädi-

kat kann nur einem Klassehund verl ie-

hen werden.

"Gut" is t  einem Hund zu ertei len, 

welcher die Hauptmerkmale seiner 

Rasse besitzt ,  aber Fehler  aufweist ,  

unter der Bedingung, dass diese nicht  

verborgen werden.

"Genügend"  erhält  ein Hund, der 

seinem Rassetyp genügend entspricht,  

ohne dessen al lgemein bekannte Ei-

genschaften zu besitzen bzw. dessen 

körper l iche Verfassung zu wünschen 

übrig lässt.

"Disqual i f iziert"  erhält  ein Hund, der 

nicht dem durch den Standard vorge-

schriebenen Typ entspricht,  ein ein-

deut ig nicht standardgemäßes Verhal-

ten zeigt  oder aggressiv ist ,  mit  einem 

Hodenfehler behaftet  is t ,  einen erheb-

l ichen Zahnfehler oder e ine Kiefer -

anomalie aufweist ,  einen Farb- oder 

Haarfehler hat oder eindeut ige Zei -

chen von Albinimus erkennen lässt.  

Dieser Formwert is t  ferner dem Hund 

zuzuerkennen, der einem einzelnen 

Rassemerkmal so wenig entspricht,  

dass die Gesundheit  des Hundes be-

einträcht igt  is t .  Mit  diesem Formwert 

muss auch ein Hund bewertet  werden,  

der nach dem für ihn geltenden Stan-

dard einen schweren bzw.  disqua-

l i f izierenden Fehler hat.

§ 15 Beurteilungen

1. Mit  der Beurtei lung "Ohne Bewer-

tung" darf  nur der Hund aus dem Ring 

ent lassen werden, dem keine der vor-

genannten Formwertnoten zuerkannt 

werden kann. Das wäre z.B. dann der 

Fal l ,  wenn der Hund nicht läuft ,  stän-

dig am Ausstel ler hochspringt oder 

ständig aus dem Ring strebt,  so dass 

Gangwerk oder Bewegungsablauf  

nicht beurtei l t  werden können oder 

wenn der Hund dem Zuchtrichter stän-

dig ausweicht,  so dass z.B. eine Kon-

trol le von Gebiss, Gebäude, Haar-

k leid,  Rute oder Hoden nicht mögl ich 

ist  oder wenn sich am vorgeführten 

Hund Spuren von Eingri f fen oder Be-

handlungen feststel len lassen, die e i-

nen Täuschungsversuch wahrschein-

l ich machen. Dasselbe gi l t ,  wenn der 

Zuchtrichter den begründeten Ver-

dacht hat,  dass ein operat iver Eingri f f  

am Hund vorgenommen wurde, der 

über die ursprüngl iche Beschaffenheit  

hinwegtäuscht (z.B. Lid-,  Ohr-,  Ruten-

korrektur) oder der Zucht richter einen 

für ihn zweifelhaften Befund feststel l t . 

Der Grund für die Beurtei lung "Ohne 

Bewertung" ist  im Richterbericht an-

zugeben.

2. Als „Zurückgezogen“ gi l t  ein 

Hund,  der vor Beginn des Bewertungs-

vorganges aus dem Ring genommen 

wird.

3.  „Nicht  erschienen“ ist  ein Hund,  

der nicht zeitgerecht im Ring vorge-

führt  wird.

4.  Für die Beurtei lung von Zucht-

gruppen sind folgende Gesichtspunkte 



maßgebend: Eine Gruppe muss in 

Typ, Größe und Substanz, dem Ge-

schlecht entsprechend, ausgegl ichen 

sein.  Je größer d ie Qual i tät  der ein-

zelnen Hunde und je ausgegl ichener 

der Gesamteindruck der Zuchtgruppe 

ist ,  desto höher ist  diese zu platzier-

en. Gutes Gangwerk, gutes  Tempera-

ment und s icheres Wesen sind ebenso 

zu beachten wie Übereinst immung in 

Farbe und Farbvertei lung und das 

Verhalten der Hunde untereinander,  

wobei raufende oder aggressive Hun-

de aus dem Ring zu weisen sind. Bei 

gleicher Qual i tät  is t  derjenigen Zucht -

gruppe der Vorzug zu geben, die die 

höhere Zahl unterschiedl icher Eltern-

t iere hat.  Gleiches gi l t  s inngemäß für 

die Beurtei lung von Nachzuchtgruppen 

und ähnl ichen Wettbewerben.

§ 16 Verbindlichkeit

Sobald die Urtei le durch den Zucht-

r ichter ausgesprochen sind,  kann ge-

gen sie kein Einspruch mehr erhoben 

werden. Sie s ind endgült ig.  Deshalb 

darf  eine durch den Zuchtrichter dem 

Ausstel ler förmlich bekannt gegebene 

Bewertung des Hundes nicht mehr ge-

ändert  werden, auch nicht d ie Platzie-

rung.

Vierter Abschnitt:

Spezial-Zuchtrichter 

§ 17 Befugnis

Spezial -Zuchtrichter s ind befugt,  

Formwertnoten, Titel-Anwartschaften 

und Titel  zu vergeben sowie über 

Zuchtzulassungen zu entscheiden für 

Hunde derjenigen Rassen, für die s ie 

zugelassen sind.

§ 18 Zuständigkeit  des Jagdspaniel -

Klub e.V.

Die Annahme als Bewerber sowie die 

Ausbi ldung und Prüfung eines Spezial-

Zuchtrichter-Anwärters obl iegt dem 

Jagdspaniel-Klub e.V.

§ 19 Werdegang zum Spezial -Zucht-

richter

Der Werdegang zum Spezial -Zucht-

r ichter ver läuft  wie folgt :

a) Bewerbung mit  Nachweis der for-

mellen Voraussetzungen über den 

Vorsitzenden der Kommission für das 

Zuchtrichterwesen (VorsZRK) beim 

Vorstand mit  dem Ziel der Eintragung 

in die Bewerberl is te,  die der VorsZRK 

führt .  

b) Nach Annahme als Bewerber Able-

gung der Vorprüfung gemäß dem je-

wei ls gült igen VDH-Grundschema vor 

der Kommission für das Zuchtrichter-

wesen (ZRK).

c) Bestät igung als Spezial -Zucht-

r ichter-Anwärter durch den Vorstand.

d) Tät igkeit  als Spezial -Zuchtrichter-

Anwärter.

e) Theoret isch/schri f t l iche und prak-

t isch/mündl iche Prüfung gemäß dem 

jewei ls gült igen VDH-Grundschema 

vor der ZRK.

f) Ernennung zum Spezial -Zuchtrichter  

durch den Vorstand.

g) Eintragung in die VDH-Richterl is te 

und Aushändigung des VDH-Richter-

ausweises.

§ 20 Bewerbung

1. Als Erstbewerber angenommen 

werden darf  nur,  wer die folgenden 

Voraussetzungen er fül l t :

a) wer die charakterl iche Zuverlässig-

keit  und vorbi ldl iche Haltung im Sinne 

des § 3 dieser Ordnung hat;

b) wer seit  mindestens fünf Jahren 

Züchter mit  einem beim VDH regist-

r ierten Zwingernamen ist  und im Laufe 

dieser fünf Jahre mindestens drei 

Würfe der Rasse gezüchtet hat,  für die 

er erstmals Spezial-Zuchtrichter wer-

den wi l l ;

c) mehrmals Spaniels erfolgreich vor-

geführt  haben;

d) wer mindestens 21 Jahre alt  is t ;

e) wer mindestens fünf Jahre Mitgl ied 

im Jagdspaniel -Klub e.V. ist ;

f ) wer s ich wenigstens fünfmal als 

Ringsekretär,  Ringordner oder Aus-

stel lungslei ter betät igt  hat,  wobei we-

nigstens ein Mal das Amt des Sonder-

lei ters ausgeübt worden sein sol l te;

g) wer mindestens zweimal an den 

vom VDH durchgeführten Sonder lei-

terschulungen hat.

2.  Über kynologisch sinnvol le Aus-

nahmen von Abs. 1 b) bis g) zur Ver-



meidung unbi l l iger Här ten im Einzelfal l  

entscheidet der Vorstand auf Vor-

schlag der ZRK.

3. Über eine Bewerbung ist  inner-

halb von 6 Monaten zu entscheiden.

4. Der Bewerber ist  nach Eintragung 

in die Bewerberl is te in den Klubnach-

richten zu veröffent l ichen mit  dem 

Hinweis,  dass binnen eines Monats 

gegen seine Annahme als Bewerber in 

schri f t l icher Form Einspruch beim 

Präsidenten eingelegt werden kann. 

Der Einspruch ist  zu begründen. Über 

den Einspruch entscheidet der Vor-

stand nach Anhörung des Bewerbers  

und des VorsZRK. Wird dem Ein-

spruch stat tgegeben, ist  der Bewerber 

aus der Bewerberl is te zu streichen.  

Die Streichung ist  nicht anfechtbar.

5.  Ein Anspruch auf Annahme als 

Bewerber besteht nicht.

6.  Der Jagdspaniel-Klub kann Spe-

zialzuchtrichter anderer VDH-Mit-

gl iedsvereine, die als solche mindes-

tens dreimal tät ig waren, für die von 

ihm betreuten Rassen zu Anwärtern 

ernennen. Die Mitgl iedschaft  im Jagd-

spaniel-Klub ist  obl igator isch. Das 

Verfahren regeln Vorstand und Zucht-

r ichter-Kommission.

7. Der Jagdspaniel -Klub kann Al l-

gemein- und Gruppenrichter,  soweit  

s ie bereits für die Spaniel -Rassen zu-

gelassen sind, zu Spezialzuchtrichtern 

ernennen.

Das Verfahren regeln Vorstand und 

Zuchtrichterkommission.

§ 21 Vorprüfung

1. Nach Annahme als Bewerber 

muss dieser in einer schri f t l ichen Vor-

prüfung gemäß dem jewei ls gült igen 

VDH-Grundschema vor der ZRK die 

erforder l ichen Grundkenntnisse nach-

weisen. Über die Vorprüfung ist  eine 

Niederschri f t  zu erstel len, mit  der die 

Prüfungsarbeit  zu verbinden ist .  Die 

Niederschri f t  muss das Votum der ein-

zelnen Mitg l ieder der ZRK enthal ten. 

Die Vorprüfung gi l t  als bestanden, 

wenn die Mehrzahl der Mitgl ieder der 

ZRK dies in ihrem Votum befürwortet  

hat.  Auch ein nur tei lweises Bestehen 

für best immte Bereiche is t  bei ent -

sprechendem Votum möglich. Die An-

fechtung der Prüfungsentscheidung ist  

ausgeschlossen.

2. Wurde die Vorprüfung nicht be-

standen, kann der Bewerber s ie frü-

hestens nach Ablauf von 6 Monaten 

und spätestens 12 Monate nach Zu-

stel lung des Ergebnisses wiederholen. 

Eine solche W iederholung ist  nur ein-

mal mögl ich.

3. Wurde die Vorprüfung nur tei lwei -

se bestanden, kann der Bewerber s ie 

für die nicht bestandenen Bereiche 

einmal wiederholen und zwar frühes-

tens nach Ablauf von 3 Monaten und 

spätestens 12 Monate nach Zustel lung 

des Ergebnisses. Als tei lweise be-

standen gi l t  eine Prüfung, in der der 

Bewerber nach entsprechendem Vo-

tum der Mehrheit  der Mitg l ieder der 

ZRK mehr als die Hälf te der Bereiche 

erfolgreich abgeschlossen hat.

4.  Nach erfolgreich abgeschlossener 

Vorprüfung wird der Bewerber vom 

Vorstand zum Spezial-Zuchtrichter-An-

wärter ernannt.  Hierüber erhält  er  eine 

schri f t l iche Bestät igung des Präsiden-

ten, der ihm gleichzeit ig das VDH-Heft  

"Nachweise der Zuchtrichter-Anwart -

schaften" übersendet.

§ 22 Ausbildung

1. Die Ausbi ldung zum Spezial -

Zuchtrichter besteht aus der erfolgrei-

chen Ableistung von mindestens sechs 

Anwartschaften je Rasse unter min-

destens drei verschiedenen in der 

VDH-Richterl is te eingetragenen Lehr-

r ichtern auf Nat ionalen-,  Internat iona-

len- oder Spezial-Ausstel lungen; s ie 

hat grundsätzl ich im Wirkungsbereich 

des VDH und durch in der VDH-Rich-

ter l is te eingetragene Lehrrichter zu er-

folgen. In begründeten Fäl len können 

Anwartschaften im Ausland erfolgen. 

Erfahrungen in den Ursprungsländern 

der Spaniel -Rassen sind erwünscht.  

Für die Ausbi ldung eines bereits in die 

Zuchtrichterl is te eingetragenen Zucht-

r ichters besteht die Mögl ichkeit ,  die 

Zahl der Anwartschaften zu reduzie-

ren.

2. Lehrrichter im Sinne dieser Ord-

nung können Spezial-Zuchtrichter  

sein,  die die betref fende(n) Rasse(n) 

vorher auf mindestens fünf Ausstel-



lungen, darunter mindestens zwei mit 

Vergabe des CACIB, im Inland gerich-

tet  haben, sowie Gruppenr ichter der 

F.C.I . -Gruppe 8 und Al lgemeinrichter.

3.  Ausländische Spezial-Zuchtrichter  

können Lehrrichter sein.  Vorausset-

zung ist ,  dass s ie in ihrem Land Titel -

Anwartschaften und Titel  für  die im § 1 

genannten Rassen vergeben dürfen 

und sich verpf l ichten, den Bericht des 

Anwärters zu überprüfen und zu beur-

tei len. Außerdem müssen sich Lehr-

r ichter und Anwärter ohne Hi l fe eines 

Dolmetschers verständigen können.  

Gleiches gi l t  für Anwartschaften im 

Ausland.

4. Ein Lehrrichter sol l  je  Ausstel-

lungstag in der Regel nur einen An-

wärter ausbi lden. Bei der Annahme ei-

nes Anwärters hat der Lehrrichter die 

voraussicht l iche Zahl der von ihm zu 

beurtei lenden Hunde und den Aus-

bi ldungsstand des Anwärters zu be-

rücksicht igen. Der für die Ausbi ldung 

des Anwärters erforderl iche Zeitauf-

wand darf  nicht zu Lasten einer sach-

gerechten Beurtei lung der Hunde ge-

hen und/oder zu einer Störung des 

Zeitplans der Ausstel lungslei tung füh-

ren. Ggf.  muss der Lehr r ichter die 

dem Anwärter gegebene Zusage wi-

derrufen.

5. Im Rahmen seiner Ausbi ldung 

muss der Anwärter eine Mindestzahl

Spaniels beurtei l t  haben :

American Cocker 40

Engl ish Cocker Spaniel 175

Engl ish Springer Spaniel 75

Welsh Springer Spaniel 20

Clumber Spaniel 5

Field Spaniel 5

Ir ish Water Spaniel 5

Sussex Spaniel 5

American Water Spaniel 3

Bei extrem seltenen Rassen können 

geringere Mindestzahlen nach Ab-

st immung mit dem VDH-Zuchtrichter-

obmann anerkannt werden.

6. Um die Zulassung zur jewei l igen -

zunächst mit  dem VorsZRK und dann 

mit  dem Lehrrichter abgest immten -

Anwartschaft  hat s ich der Anwärter 

selbst zu bemühen. 

7.  Die erste Anwartschaft  is t  in der 

Weise durchzuführen, dass der Anwär-

ter die Beurtei lung der Hunde unter d i-

rekter Anlei tung des Lehrrichters vor-

nimmt. Über diese Lernanwartschaft  

hat der Lehrrichter dem VorsZRK je-

wei ls unverzügl ich einen schri f t l ichen 

Bericht zu geben.

8. Von der zweiten Anwartschaft  an 

beurtei l t  der Anwärter die Hunde ohne 

Anleitung des Lehrrichters.  Der An-

wärter legt seine Beur tei lung (Be-

schreibung, Formwertnote und Plat -

zierung) der von ihm bewerteten Hun-

de in einem gesonderten und selbst-

ständig verfassten Bericht nieder.

9.  Der Anwärter hat über die An-

wartschaften das VDH-Heft  "Nachwei-

se der Zuchtrichter-Anwartschaften" 

zu führen. Erst  wenn der Anwärter al le 

erforder l ichen Eintragungen vorge-

nommen hat,  darf  der Lehrrichter die 

Ableistung der Anwartschaft  bestät i-

gen.

10. Der Bericht des Anwärters über 

die von ihm beurtei l ten Hunde ist  in-

nerhalb von vierzehn Tagen in doppel-

ter Ausfert igung an den Lehrrichter 

einzureichen sind. Bei verspäteter ver -

schuldeter Abgabe der Ber ichte ent-

fäl l t  die Anwartschaft .  Der Lehrrichter  

ist  verpf l ichtet,  die Berichte innerhalb 

von vierzehn Tagen zu überprüfen und 

einschl ießl ich seiner Beur tei lung an 

den Anwärter sowie an den VorsZRK 

zu schicken.

11. Die Anwartschaften für die Ras-

sen Amerikanischer Cocker,  Cocker 

Spaniel,  Engl ish Springer Spaniel und 

Welsh Springer Spaniel müssen, ge-

rechnet vom Datum der schri f t l ichen 

Bestät igung als Spezial -Zuchtrichter-

Anwärter,  innerhalb von 2 Jahren und 

für die Rassen American Water Spa-

niel ,  Clumber Spaniel,  Field Spaniel,  

I r ish Water Spaniel und Sussex Spa-

niel  innerhalb von 3 Jahren abgeleis-

tet  werden. Es zählen nur d ie Anwart-

schaften, die aufgrund des Anwärter-

berichtes und der Beurtei lung des An-

wärters durch den Lehrrichter vom 

VorsZRK als erfolgreich abgeleistet  

eingestuft  werden. W ird eine An-

wartschaft  als nicht erfolgreich abge-

leistet  eingestuft ,  is t  der Anwärter  

hiervon schri f t l ich - mit Begründung -

zu unterrichten. Die ZRK entscheidet 



auf Vorschlag des VorsZRK, ob für 

nicht erfolgreich abgeleistete Anwart -

schaften weitere Anwartschaften zuge-

lassen werden, soweit  dies in der vor-

geschriebenen Zwei-  bzw. Drei jahres-

fr ist  noch mögl ich ist .

12. Die Ausbi ldung kann bei unzu-

reichenden Leistungen abgebrochen 

werden. Wer innerhalb der Ausbi l-

dungsfrist  die Anwartschaften nicht er-

folgreich abgeleistet  hat,  wi rd als  

Spezial -Zuchtrichter-Anwärter gestr i-

chen. Die Streichung ist  nicht anfecht-

bar.  Eine W iederernennung zum Spe-

zial-Zuchtrichter-Anwärter ist  nach er-

neuter Vorprüfung auf Vorschlag der 

ZRK durch den Vorstand frühestens 

nach Ablauf von 2 Jahren mögl ich. Vor 

einer Wiederernennung ist  die Zu-

st immung des VDH-Zucht richteraus-

schusses (VDH-ZRA) einzuholen.

13. Der Anwärter kann aus anderen 

berecht igten Gründen, die nicht seine 

Leistung betref fen, auf Vorschlag der 

ZRK vom Vorstand jederzeit  abberufen 

werden. In einem solchen Fal l  kann 

der Anwärter  binnen eines Monats 

nach Zustel lung der Abberufung (per 

Einschreiben mit  Rückschein) den Eh-

renrat anrufen.

14. Im Rahmen seiner Ausbi ldung 

sol l  der Anwärter an kynologischen 

Kursen tei lnehmen. Der Besuch des 

jährl ich stat t f indenden Zuchtrichter-

Anwärter-Lehrgangs des VDH ist  

Pf l icht.

15. Der Anwärter t rägt die Kosten 

für die Ausbi ldung zum Spezial-Zucht-

r ichter selbst.  Schadenersatzansprü-

che jedweder Art  im Fal le der Nicht -

zulassung oder Ablehnung sind ausge-

schlossen.

16. Für den Anwärter gelten die §§ 

3,5,6,8,12, 31-35 dieser Zuchtrichter-

ordnung entsprechend. 

§ 23 Prüfung

1. Nach erfolgreichem Abschluss der 

Anwärtertät igkeit  is t  der Anwärter zur 

Prüfung zuzulassen. Die Prüfung ist 

mögl ichst innerhalb von drei  Monaten,  

jedoch nicht später als innerhalb von 

sechs Monaten, nach Abschluss der 

Anwärtertät igkeit  durchzuführen.

2. Die Prüfung besteht aus einem 

theoret isch/schri f t l ichen und einem 

prakt isch/mündl ichen Tei l .  Sie ist  nach 

dem jewei ls gült igen "VDH-Grund-

schema für die Prüfung von Spezial -

Zuchtrichter-Anwärtern" durchzufüh-

ren. Über die Prüfungstei le ist  eine 

Niederschri f t  zu erstel len. 

3.  Wurde die theoret isch/schri f t l iche 

Prüfung nicht bestanden,  kann der 

Anwärter s ie frühestens nach Ablauf 

von 6 Monaten und spätestens 12 Mo-

nate nach Zustel lung des Ergebnisses 

wiederholen. Eine solche Wieder-

holung ist  nur einmal mögl ich.

4. Wurde die theoret isch/schri f t l iche 

Prüfung nur tei lweise bestanden, 

braucht  der Anwärter s ie nur für die 

nicht bestandenen Bereiche zu wie-

derholen. Die Wiederholung ist  nur 

einmal mögl ich; und zwar frühestens 

nach Ablauf von 3 Monaten und spä-

testens 12 Monate nach Zustel lung 

des Ergebnisses. Als tei lweise be-

standen gi l t  eine theoret isch/schri f t -

l iche Prüfung, in der ein Anwärter  

mehr als die Hälf te der Bereiche er-

folgreich abgeschlossen hat.

5.  Die prakt isch/mündl iche Prüfung 

ist  an Rüden und Hündinnen unter-

schiedl icher Qual i tät  durchzuführen, 

für die der Anwärter zur Ausbi ldung 

zugelassen ist .  Die Mindestzahl Hunde 

je Rasse sol l  10 % der Mindestzahl je 

Rasse der im Rahmen der Anwart-

schaften zu beurtei lenden Hunde nicht 

unterschreiten. Das Prüfungsergebnis 

kann nur lauten: "Bestanden" oder 

"Nicht bestanden".  Wurde die prak-

t isch/mündl iche Prüfung nicht bestan-

den, kann sie nur einmal wiederholt  

werden und zwar frühestens nach Ab-

lauf von 3 Monaten und spätestens 12 

Monate nach Zustel lung des Ergeb-

nisses. Die ZRK kann die Ableistung 

weiterer Anwartschaften vorgeben.

§ 24 Ernennung/Ablehnung

1. Nach bestandener Prüfung er-

nennt der Vorstand auf Vorschlag der 

ZRK den Anwärter zum Spezial -Zucht-

r ichter.

2.  Die Ernennung ist  dem VDH unter 

Beifügung des Nachweisheftes über 

die Anwartschaften bekannt  zu geben, 



verbunden mit  dem Antrag auf Eintra-

gung in die VDH-Richter l is te.  

3.  Die Ernennung des Anwärters

zum Spezial -Zuchtrichter wi rd wirksam 

durch die Aufnahme in die VDH-Rich-

terl is te.

4.  Der Vorstand kann trotz bestan-

dener Prüfung die Ernennung zum 

Spezial -Zucht richter nur ablehnen,  

wenn Umstände eingetreten sind, die 

an der charakterl ichen Zuverlässigkeit  

und vorbi ldl ichen Haltung im Sinne 

des § 3 ernsthaft  zweifeln lassen. 

§ 25 Beginn der Zuchtrichter-Tätig-

keit

Eine Benennung als Zucht richter vor 

Eintragung in die VDH-Richterl is te ist 

unzulässig;  gleiches gi l t  für die An-

nahme von Einladungen für eine 

Zuchtrichtertät igkeit .  W ird unzulässi-

gerweise die Zuchtrichtertät igkeit  aus-

geübt,  s ind die Urtei le sowie Titel-An-

wartschaften und Titel  unwirksam. Hat 

im Fal le des Satzes 1 der noch nicht 

wi rksam ernannte Zuchtrichter schuld-

haft  gehandelt ,  kann die Aufnahme in 

die VDH-Richterl is te unterbleiben oder 

- fal ls  mit t lerwei le eingetragen - die 

Streichung vorgenommen werden.

Die Meldung zwecks Aufnahme in die 

Liste der F.C.I . -Richter erfolgt  auf An-

trag des VorsZRK an den VDH mit 

Nachweis  der b is dahin erfolgten 

Zuchtrichtertät igkeit .

Fünfter Abschnitt :

Kommission für das Zuchtrichter-

wesen und deren Vorsitzender

§ 26 Kommission

1. Die ZRK setzt  s ich aus mindes-

tens drei  ausbi ldungsberecht igten 

Zuchtrichtern zusammen, die von der 

Mitgl ieder-Delegierten-Versammlung 

(MDV) gewählt  werden.

2. Die ZRK ist  zugleich Prüfungs-

kommission im Sinne dieser Ordnung.  

Zur Abnahme der Prüfungen muss der 

VorsZRK oder ein unter Abs. 1 fal len-

der Zuchtrichter vom VDH ermächt igt  

sein.  Die Ermächt igung kann jederzeit  

widerrufen werden. Über die Ermächt i-

gung entscheidet der VDH-ZRA. Ge-

gen dessen Entscheidung ist  Wider-

spruch binnen 14 Tagen möglich. Über 

diesen W iderspruch entscheidet der 

VDH-Vorstand endgült ig.

3.  Der ZRK obl iegt die Behandlung 

al ler  das Zucht richterwesen betref fen-

den Angelegenhei ten.

§ 27 Vorsitzender

1. Der von der MDV zu wählende 

Vorsitzende (VorsZRK) kann nur ein 

ausbi ldungsberecht igter Zuchtrichter  

für al le Rassen sein,  die der Jagdspa-

niel-Klub e.V. betreut.  Er ver tr i t t  die 

Spezial -Zuchtrichter gegenüber dem 

Vorstand.

2. Der VorsZRK prüft ,  ob ein Bewer-

ber die Voraussetzungen für das Amt 

eines Spezial-Zuchtrichters erfül l t .

3.  Der VorsZRK lenkt und kontro l-

l iert  die Tät igkeit  der Anwärter.  Im 

Einvernehmen mit  der ZRK entschei-

det er über die ggf.  zusätzl ich ab-

zuleistenden Anwartschaften sowie 

über die Termine, zu denen die Prü-

fungen der Bewerber und Anwärter 

durchgeführt  werden sol len; er führt  

die Anwärterakten.  Dem VorsZRK ob-

l iegt die Durchführung der Zucht rich-

ter tagungen.

4. Der Vorstand ist  verpf l ichtet,  den 

VorsZRK in al len Fragen des Zucht-

r ichterwesens zu hören.

Sechster Abschnitt :

VDH-Richterl iste/VDH-

Richterausweis

§ 28 Streichung

1. Die Streichung kann eine dauern-

de oder eine befristete sein.

2.  Wer auf das Zuchtrichteramt oder 

auf die Zucht richtertät igkeit  verzichtet,  

wi rd aus der VDH-Richterl is te gestr i-

chen. Die Rückgabe des VDH-Richter-

ausweises steht einem Verzicht auf  

das Zuchtrichteramt gleich.

3. Der Zuchtrichter wird aus der 

VDH-Richterl is te gestr ichen, wenn er 

die Mitgl iedschaft  im Jagdspaniel -Klub 

e.V. verl iert ,  seinen Hauptwohnsitz ins  

Ausland verlegt oder auf Antrag des 

Jagdspaniel-Klub e.V. an den VDH.

4. Eine dauernde oder befristete 

Streichung er folgt  auch nach Maßgabe 

des § 31 dieser Ordnung und aufgrund 



vereins- und/oder verbandsrecht l ich 

rechtskräft iger Entscheidungen.

5. Eine dauernde Streichung wird 

durch Löschung des Zuchtrichters in 

der VDH-Richterl is te bewirkt .  Sie wi rd 

dem Betroffenen durch den VDH mi t-

getei l t .  Ihre W irksamkeit  t r i tt  am Tage 

der Löschung ein.

6.  Eine befristete Streichung wird 

durch die Eintragung der Dauer der 

Befristung und der Art  der Streichung 

in die VDH-Richterl is te bewirkt .  Sie 

wi rd dem Betroffenen durch den VDH 

mitgetei l t .  Ihre W irksamkeit  t r i t t  am 

Tag der Eint ragung ein,  wenn nicht die 

dieser Eintragung zugrunde l iegende 

Entscheidung eine andere Wirksamkeit 

beinhaltet .  Die bis zu zwei Jahren be-

fr istete Streichung gi l t  mit  Fristablauf  

als aufgehoben, ohne dass es eines 

besonderen Bescheides bedarf .  

§ 29 Berichtigung/Wiedereintragung

Für den Fal l  der Bericht igung oder 

Wiedereintragung in die VDH-Richter-

l is te gi l t  § 29 VDH-ZRO.

§ 30 Eigentum, Rückgabe, Verlust 

des VDH-Richterausweises

1. Der VDH-Richterausweis ist  Ei-

gentum des VDH.

2. Endet die Berecht igung zur Aus-

übung der Zuchtrichtertät igkeit ,  is t  der 

VDH-Richterausweis unaufgefordert  

unverzügl ich zurückzugeben. Entspre-

chendes gi l t  bei  nur zeit l ich begrenz-

ter Ausstel lung des VDH-Richteraus-

weises.

3. Der Verlust des VDH-Richter-

ausweises ist  der VDH-Geschäftstel le 

unaufgefordert  unverzügl ich zu mel-

den. Durch eine entsprechende Mit tei-

lung im Verbandsorgan "Unser Rasse-

hund" wird der als verloren gemeldete 

Richterausweis für ungült ig erklärt .  

Die anfal lenden Kosten trägt der 

Zuchtrichter.

Siebter Abschnitt :

Ahndung von Verstößen

§ 31 Allgemeines

1. Verstöße von Zuchtr ichtern gegen 

einschlägige Best immungen der Sat-

zung, der Zucht und/oder gegen ein-

schlägige Best immungen der Zucht-

r ichterordnung sind zu ahnden. Sie 

unterl iegen der Entscheidungsgewalt  

des Jagdspaniel -Klub e.V. Von den 

ergri f fenen Maßnahmen ist  der VDH 

und sind die Rassehunde-Zuchtver-

eine, bei denen der Bet rof fene eben-

fal ls Zuchtrichter ist ,  nach Rechtskraft  

der Entscheidung unverzügl ich zu un-

terrichten.

2. Unbeschadet diszipl inarischer 

Maßnahmen nach dem Satzungsrecht 

des Jagdspaniel-Klub e.V. kann der 

Zuchtrichter mit  einer zeit l ich bef riste-

ten oder dauernden Sperre be legt 

werden. Die Sperre wi rd durch Stre i-

chung von der VDH-Richterl is te be-

wirkt .

3.  Eine vorläuf ige Versagung der 

Tät igkeit  als Zuchtrichter ist  mögl ich.

4. In folgenden Fäl len kommt nur e i -

ne dauernde Sperre in Betracht:

- bei Mißbrauch des Zucht richteram-

tes;

- bei wiederholten groben Verstößen 

gegen die Vorgaben des Standards, 

die Ordnungen des VDH und des 

Jagdspaniel- Klub e.V. und/oder ge-

gen Best immungen der F.C.I . ,  sowie 

bei wiederholten Verstößen gegen 

Vereins- und/oder Verbandsinteres-

sen; und zwar auch dann, wenn die-

se Verstöße nicht mit  der Tät igkeit  

als Zuchtrichter in unmit telbarem 

Zusammenhang stehen;

- wenn die Voraussetzungen nach § 3 

nicht mehr vorl iegen.

5. Bei leichten Verstößen kann der 

Zuchtrichter mit  einer zeit l ich bef riste-

ten Sperre von 6 Monaten bis zu 2 

Jahren belegt werden.

§ 32 Zuständigkeit

Die Verfolgung und Ahndung von Ver-

stößen von Zuchtrichtern obl iegt dem 

Vorstand. Er wird tät ig auf Antrag des 

VDH, der ZRK, eines schr i f t l ich be-

gründeten Antrages eines Mitgl iedes 

oder von Amts wegen.

§ 33 Voruntersuchung

In Fäl len des § 31, Nr.  1,  Satz 2 führt  

die ZRK unter Lei tung des VorsZRK 

die Voruntersuchung durch. Der be-

trof fene Zuchtrichter ist  anzuhören.  



Nach Abschluß der Voruntersuchung 

lei tet  die ZRK den Vorgang zusammen 

mit  ihrem Entscheidungsvorschlag an 

den Vorstand wei ter.  Der Vorstand hat 

den Entscheidungsvorschlag der ZRK 

dem Betroffenen durch Zustel lung (per 

Einschreiben mit  Rückschein) bekannt 

zu geben.

§ 34 Entscheidung

1. Der Vorstand kann erkennen auf :

a) Einstel lung

b) Mißbi l l igung

c) Verwarnung mit  oder ohne Andro-

hung einer Sperre

d) Verweis mit  oder ohne Androhung 

einer Sperre

e) vorläuf ige Sperre

f) Streichung von der VDH-Richter-

l is te

g) vorläuf ige Versagung der Zucht -

r ichter tät igkeit  (z.B. für Titel -Aus-

stel lungen oder generel l  im Fal le 

eines laufenden Ehrenratsverfah-

rens).

2.  Wil l  der Vorstand von dem Ent-

scheidungsvorschlag der ZRK zu Un-

gunsten des Betrof fenen abweichen,  

hat er diesem vorher Gelegenheit  zur 

Stel lungnahme zu geben.

§ 35 Berufung

Gegen belastende Maßnahmen des 

Vorstandes nach § 35 kann der betrof -

fene Zuchtrichter binnen eines Monats 

nach Zustel lung der Entsche idung (per 

Einschreiben mit  Rückschein) den Eh-

renrat anrufen.

Achter Abschnitt :

Schlußbestimmungen

§ 36 Gültigkeit und Inkrafttreten

Diese Ordnung wurde vom Vorstand 

am... . . . .. . . .. .verabschiedet.  Sie tr i t t  mit 

ihrer Veröffent l ichung in den Klub-

nachrichten in Kraft .  Die Ordnung be-

darf  der nachträgl ichen Genehmigung 

durch die Mitgl ieder-Delegierten-Ver-

sammlung.

§ 37 Teilnichtigkei t

Die Nicht igkeit  von Tei len dieser Ord-

nung zieht nicht die Nicht igkeit  der 

Ordnung insgesamt nach sich.

§ 38 Änderungen

In dringenden Fäl len oder bei Ände-

rung der VDH-Zuchtrichter-Ordnung 

darf  der Vorstand diese Ordnung än-

dern und die Änderung durch Veröf-

fent l ichung in den Klubnachrichten in 

Kraft  setzen. Änderungen bedürfen 

der nachträgl ichen Genehmigung 

durch die Mitgl ieder-Delegierten-Ver-

sammlung.


